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1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine baldige
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzie-
len;

2. stellt mit Befriedigung fest, dass es in der Abrü-
stungskonferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen den
Gedanken eines internationalen Übereinkommens zur Siche-
rung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch
auf die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der
Entwicklung eines allseitig annehmbaren gemeinsamen An-
satzes gibt;

3. appelliert an alle Staaten, insbesondere an die Kern-
waffenstaaten, aktiv auf eine baldige Einigung auf einen ge-
meinsamen Ansatz und insbesondere auf eine gemeinsame
Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil eines rechtsverbindli-
chen internationalen Dokuments werden könnte;

4. empfiehlt, der Suche nach einem solchen gemeinsa-
men Ansatz oder einer gemeinsamen Formel weiter intensive
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati-
ven, so insbesondere auch die in der Abrüstungskonferenz be-
handelten Ansätze, im Hinblick auf eine Überwindung der
Schwierigkeiten weiter zu untersuchen;

5. empfiehlt außerdem der Abrüstungskonferenz, auch
weiterhin aktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf eine
baldige Einigung und den Abschluss wirksamer internationa-
ler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaa-
ten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen zu führen und dabei die breite Unterstützung für
den Abschluss eines internationalen Übereinkommens zu be-
rücksichtigen und alle anderen auf dasselbe Ziel gerichteten
Vorschläge in Erwägung zu ziehen;

6. beschließt, den Punkt "Abschluss wirksamer interna-
tionaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes
von Kernwaffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/65

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 178 Stimmen ohne Gegenstimme bei 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/458, Ziffer 7)29:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei Da-

russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domini-
ca, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Re-
publik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea-Bissau,
Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland,
Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren,
Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pa-
kistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea,
Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Haiti, Israel, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

59/65. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum

Die Generalversammlung,

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesam-
ten Menschheit an der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums zu friedlichen Zwecken,

erneut erklärend, dass es der Wille aller Staaten ist, dass
die Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich
des Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken
dient und zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne An-
sehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwick-
lungsstandes durchgeführt wird,

in Bekräftigung der Artikel III und IV des Vertrags über
die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei
der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich
des Mondes und anderer Himmelskörper30,

unter Hinweis darauf, dass alle Staaten verpflichtet sind,
die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen betref-
fend die Anwendung oder Androhung von Gewalt in ihren in-
ternationalen Beziehungen, einschließlich ihrer Weltraumak-
tivitäten, einzuhalten,

in Bekräftigung der Ziffer 80 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung31, worin es
heißt, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
weitere Maßnahmen ergriffen und entsprechende internatio-

29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bangladesch, Belarus, Bru-
nei Darussalam, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Indien, Indonesi-
en, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kenia, Kuba, Kuwait,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Mongolei, Pakistan, Rus-
sische Föderation, Sambia, Sierra Leone, Sri Lanka, Syrische Arabische
Republik und Uruguay.

30 Resolution 2222 (XXI), Anlage.
31 Resolution S-10/2.
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nale Verhandlungen im Geiste des Vertrags geführt werden
sollen,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage und Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die der
Generalversammlung auf ihrer zehnten Sondertagung und auf
ihren ordentlichen Tagungen vorgelegt wurden, sowie von
den Empfehlungen, die den zuständigen Organen der Verein-
ten Nationen und der Abrüstungskonferenz unterbreitet wur-
den,

in der Erkenntnis, dass die Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit abwenden würde,

unter Hervorhebung der überragenden Bedeutung der
strikten Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs-
und Abrüstungsübereinkünfte über den Weltraum, einschließ-
lich der bilateralen Abkommen, und der bestehenden Rechts-
ordnung betreffend die Nutzung des Weltraums,

die Auffassung vertretend, dass eine breite Teilnahme an
der auf den Weltraum anwendbaren Rechtsordnung zu ihrer
größeren Wirksamkeit beitragen könnte,

feststellend, dass der Ad-hoc-Ausschuss zur Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum unter Berücksichtigung der von
ihm seit seiner Einsetzung im Jahre 1985 unternommenen Be-
mühungen und mit dem Ziel der qualitativen Verbesserung
seiner Arbeitsweise die Prüfung und Abgrenzung verschiede-
ner Fragen, bestehender Übereinkünfte und Vorschläge sowie
künftiger Initiativen betreffend die Verhütung eines Wettrü-
stens im Weltraum fortgesetzt hat32 und dass dies zu einem
besseren Verständnis einer Reihe von Problemen und zu ei-
nem klareren Bild der verschiedenen Standpunkte beigetra-
gen hat,

sowie feststellend, dass in der Abrüstungskonferenz keine
grundsätzlichen Einwände gegen die Wiedereinsetzung des
Ad-hoc-Ausschusses bestanden, vorbehaltlich der erneuten
Überprüfung des in dem Beschluss der Abrüstungskonferenz
vom 13. Februar 199233 enthaltenen Mandats,

hervorhebend, dass bilaterale und multilaterale Anstren-
gungen auf dem Gebiet der Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum einander ergänzen, sowie in der Hoffnung, dass
diese Anstrengungen möglichst bald zu konkreten Ergebnis-
sen führen,

davon überzeugt, dass im Hinblick auf die Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum, namentlich die Stationierung
von Waffen im Weltraum, weitere Maßnahmen zur Errei-
chung wirksamer und verifizierbarer bilateraler und multilate-
raler Übereinkünfte geprüft werden sollen,

betonend, dass die vermehrte Nutzung des Weltraums die
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines besseren In-
formationsstands der internationalen Gemeinschaft erhöht,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre früheren
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 45/55 B vom
4. Dezember 1990, 47/51 vom 9. Dezember 1992 und
48/74 A vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem
die Wichtigkeit vertrauensbildender Maßnahmen als Mittel
zur Erreichung des Ziels der Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum bekräftigte,

im Bewusstsein der Vorteile von vertrauens- und sicher-
heitsbildenden Maßnahmen auf militärischem Gebiet,

in der Erwägung, dass Verhandlungen zum Abschluss ei-
ner oder mehrerer internationaler Übereinkünfte zur Verhü-
tung eines Wettrüstens im Weltraum nach wie vor eine Haupt-
aufgabe des Ad-hoc-Ausschusses sind und dass die konkreten
Vorschläge betreffend vertrauensbildende Maßnahmen einen
festen Bestandteil derartiger Übereinkünfte bilden könnten,

1. bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereit-
schaft aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließ-
lich des Mondes und anderer Himmelskörper30 ihren Beitrag
zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten;

2. räumt erneut ein, wie auch im Bericht des Ad-hoc-
Ausschusses zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
festgestellt wird, dass die auf den Weltraum anwendbare
Rechtsordnung allein noch keine Gewähr für die Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum bietet, dass diese Rechtsord-
nung eine bedeutsame Rolle bei der Verhütung eines Wettrü-
stens in diesem Umweltbereich spielt, dass es erforderlich ist,
diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu stärken und ihre
Wirksamkeit zu erhöhen, und dass es wichtig ist, die beste-
henden bilateralen und multilateralen Übereinkünfte strikt
einzuhalten;

3. betont, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksamen
Verifikationsbestimmungen notwendig sind;

4. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden
Raumfahrtnationen, auf, aktiv zur Verwirklichung des Ziels
der friedlichen Nutzung des Weltraums und der Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum beizutragen und im Interesse
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit sowie der Förderung der internationalen Zusammenarbeit
alles zu unterlassen, was diesem Ziel und den bestehenden
Verträgen auf diesem Gebiet zuwiderläuft;

5. erklärt erneut, dass die Abrüstungskonferenz als das
einzige Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen die
Hauptrolle bei der Aushandlung einer oder gegebenenfalls
mehrerer multilateraler Übereinkünfte zur Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt;

6. bittet die Abrüstungskonferenz, die Prüfung und Ak-
tualisierung des in ihrem Beschluss vom 13. Februar 199233

enthaltenen Mandats abzuschließen und so bald wie möglich
während ihrer Tagung 2005 einen Ad-hoc-Ausschuss einzu-
setzen;

32 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/49/27), Abschnitt III.D (Ziffer 5 des zitierten
Texts).
33 CD/1125.
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7. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Überein-
stimmung in Bezug auf die Ausarbeitung von Maßnahmen
zur Stärkung der Transparenz, des Vertrauens und der Sicher-
heit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums;

8. fordert die Staaten, die Weltraumaktivitäten durch-
führen, sowie diejenigen Staaten, die an der Durchführung
solcher Tätigkeiten interessiert sind, nachdrücklich auf, die
Abrüstungskonferenz über die Fortschritte etwaiger bilatera-
ler und multilateraler Verhandlungen über diese Angelegen-
heit unterrichtet zu halten, um ihr ihre Tätigkeit zu erleichtern;

9. beschließt, den Punkt "Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/66

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/459 und Corr.1, Ziffer 90)34.

59/66. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften über den
Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie
Gütern und Technologien mit doppeltem Ver-
wendungszweck

Die Generalversammlung,

in der Erkenntnis, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle und
Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

daran erinnernd, dass eine wirksame einzelstaatliche
Kontrolle des Transfers von Waffen, militärischem Gerät so-
wie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck, einschließlich der Transfers, die zu Verbreitungsakti-
vitäten beitragen könnten, ein wirksames Instrument zur Er-
reichung dieser Ziele ist,

sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der
internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge
dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von
Materialien, Gerät und technologischen Informationen zu
friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen die-
ser Verträge zu erleichtern,

in der Erwägung, dass der Austausch einzelstaatlicher
Rechts- und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum
gegenseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mit-
gliedstaaten beiträgt,

überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitglied-
staaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten,
vorteilhaft wäre,

in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individu-
ellen oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der
Charta der Vereinten Nationen,

1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
unbeschadet der Bestimmungen in Resolution 1540 (2004)
des Sicherheitsrats vom 28. April 2004 innerstaatliche
Rechts- und sonstige Vorschriften und Verfahren zu erlassen
oder zu verbessern, um eine wirksame Kontrolle über den
Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck auszuüben,
und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Rechts- und son-
stigen Vorschriften und Verfahren mit den Verpflichtungen
der Vertragsstaaten aus den internationalen Verträgen über-
einstimmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär
auf freiwilliger Basis Informationen über ihre innerstaatlichen
Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und
über daran vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und
ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese Infor-
mationen zugänglich zu machen;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 59/67

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 119 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 60 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/459 und Corr.1, Ziffer 90)35:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äqua-
torialguinea, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador,
Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana,
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mongo-
lei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Ni-
ger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, São Tomé
und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe,
Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Venezuela (Boliva-
rische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Palau, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Australien, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Haiti, Honduras, Irland, Island,
Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien,

34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von den Niederlanden.

35 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Indonesien und Iran (Islamische Repu-
blik).




